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Regeste

Regeste Art. 217 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Vernachlässigung der Unterstützungspflicht durch
den Vater des ausserehelichen Kindes. 1. Wer keinen Grund hat, an seiner Vaterschaft zu
zweifeln und nichts leistet, obschon er dazu aufgefordert wird und leisten könnte, macht
sich nach dieser Bestimmung auch strafbar, wenn die Leistungspflicht nicht durch
Vereinbarung oder durch den Zivilrichter festgestellt worden ist. 2. Das gleiche gilt für den,
der das Urteil des Zivilrichters gegen besseres Wissen weiterzieht, nur um der
Leistungspflicht zu entgehen.

Regeste Art. 217 ch. 1 al. 1 CP. Violation d'une obligation d'entretien par le père d'un enfant
illégitime. 1. Celui qui n'a pas de raison de douter de sa paternité et ne fournit aucune
prestation, bien qu'il en ait été requis et qu'il ait les moyens de le faire, est punissable en
vertu de la disposition légale citée, même si l'obligation d'entretien n'a pas été déterminée
par une convention ou un prononcé du juge civil. 2. Il en est de même lorsque le débiteur
défère le prononcé du juge civil à l'autorité de recours contre sa propre conviction, à la seule
fin d'échapper à son obligation d'entretien.

Regesto Art. 217 num. 1 cpv. 1 CP. Trascuranza dei doveri d'assistenza da parte del padre
di un bambino illegittimo. 1. Colui che non ha nessun motivo di dubitare sulla sua paternità
e non presta nulla, sebbene ne sia stato richiesto e abbia i mezzi per farlo, è punibile giusta
la norma citata anche quando l'obbligo d'assistenza non sia stato stabilito da una
convenzione o pronunciato dal giudice civile. 2. Questo principio vale anche nei confronti
di colui che, contro la propria convinzione, deferisce all'autorità di ricorso la sentenza del
giudice civile, al solo scopo di sfuggire all'obbligo di assistenza.

Erwägungen

E. 2
Das Obergericht hat X. wegen Nichtbezahlung der von der Geburt des Kindes bis zur
Einreichung der Strafklage verfallenen Monatsraten bestraft. Der Beschwerdeführer hält
dem entgegen, dass er erst durch das bundesgerichtliche Urteil vom 25. Februar 1963 als
Vater des Kindes zu den Unterhaltsbeiträgen verurteilt worden sei und dass auf die
vorausgehende Zeit Art. 217 StGB nicht Anwendung finden könne; er habe bis dahin nicht
gewusst, wer rechtlich Vater sei und könne infolgedessen nicht wegen böswilliger
Nichterfüllung der Unterhaltspflicht bestraft werden. a) Nach der Rechtsprechung des
Kassationshofes kann der in Scheidung begriffene Ehegatte nach Art. 217 StGB nur bestraft
werden, wenn die Leistungspflicht von den Eheleuten vereinbart oder durch den Zivilrichter
festgestellt worden ist ( BGE 74 IV 52 und dort angeführte Urteile). Die Erwägung, dass
vorher die Leistungspflicht noch unbestimmt sei, trifft auch für den Vater des
ausserehelichen Kindes zu, dies jedenfalls bezüglich der Höhe der Forderungen und, wenn



die Vaterschaft ungewiss ist, auch hinsichtlich ihres Bestandes. Dabei ist aber nicht zu
übersehen, dass die Unterhaltspflicht nicht erst mit der Vereinbarung oder dem
gerichtlichen Urteil entsteht. Sie besteht von Gesetzes wegen ( Art. 307 ff. ZGB ), kraft der
natürlichen Verwandtschaft, und wird durch die Vereinbarung oder das Urteil des
Zivilrichters nur festgestellt und der Höhe nach bestimmt (vgl. BGE 89 IV 22 ). Wer keinen
Grund hat, an seiner Vaterschaft zu zweifeln und nichts leistet, BGE 91 IV 225 S. 227
obschon er dazu aufgefordert wird und leisten könnte, macht sich daher auch ohne
Vereinbarung oder Urteil der böswilligen Vernachlässigung der Unterhaltspflicht im Sinne
von Art. 217 StGB schuldig. Das gilt erst recht vom erstinstanzlichen Urteil an, durch das
dem Beklagten seine Unterhaltspflicht vollends zum Bewusstsein gebracht und auch der
Höhe nach bestimmt wird. Zieht er das Urteil des Zivilrichters gegen besseres Wissen
weiter, nur um der Leistungspflicht zu entgehen, so handelt er mit der Nichterfüllung
böswillig. Diesem Vorwurf entgeht er nur in dem Masse, als er nicht den vollen Betrag
leistet, weil er ihn in guten Treuen für übersetzt hält. b) Der Beschwerdeführer, der
verheiratet ist und Kinder hat, lernte Agatha Y. bei einem Tanzanlasse kennen. Er
veranlasste sie schon bald zum Geschlechtsverkehr und verstand es, die leicht
beeinflussbare und nicht sehr gescheite Tochter so für sich einzunehmen, dass sie als
Dienstmagd bei ihm eintrat und ihm völlig hörig wurde. Im Vaterschaftsprozess versuchte
er in mutwilliger Weise, den Geschlechtsverkehr in der kritischen Zeit zu bestreiten und die
Kindsmutter des Mehrverkehrs und des unzüchtigen Lebenswandels zu bezichtigen. Agatha
Y. wagte es nicht, in seiner Gegenwart als Zeugin die Wahrheit zu sagen, und brachte es
auch nicht fertig, die schlecht bezahlte Stelle beim Beschwerdeführer aufzugeben und eine
ihr angebotene besser entlöhnte Arbeit aufzunehmen, als sie wegen Nichterfüllung ihrer
Unterhaltspflicht gegenüber dem Kinde verurteilt wurde. Bei dieser Sachlage war es
trölerisch, das erstinstanzliche Vaterschaftsurteil ans Obergericht und dessen Entscheid an
das Bundesgericht weiterzuziehen. Der Beschwerdeführer durfte schlechterdings nicht
damit rechnen, dass das angefochtene Urteil zu seinen Gunsten abgeändert würde.
Appellation und Berufung des X. wurden denn auch beide als völlig unbegründet
abgewiesen. Handelte der Beschwerdeführer mit diesen Rechtsmitteln aber bösgläubig, so
kann er sich im Strafverfahren nicht darauf berufen, dass seine Verurteilung zu den
Unterhaltsbeiträgen erst mit dem bundesgerichtlichen Urteil vom 25. Februar 1963
rechtskräftig und vollstreckbar geworden sei. Art. 217 StGB kann nicht den Sinn haben,
dass der Pflichtige sich durch trölerische Rechtsmittelerklärungen der Strafe ganz oder
teilweise soll entziehen können.
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